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Norm

AlVG 1977 §12 Abs1;

ASVG §4 Abs1;

ASVG §4 Abs2;

GmbHG §15;

GmbHG §20;

GmbHG §35 Abs1 Z5;

Rechtssatz

Maßgebender Ein;uss auf die Gestion des Unternehmens kommt einem Arbeitnehmer nicht nur dann zu, wenn er als

Mehrheitsgesellschafter Weisungen zu einem bestimmten Verhalten an den Geschäftsführer erteilen oder diesem die

Erteilung bestimmter Weisungen untersagen kann, sondern auch dann, wenn er selbst neben seiner Tätigkeit (hier: als

Stuckateur) auch Alleingeschäftsführer ist und daher jene Person, welche Weisungen erteilt, mit jener, deren

Weisungsgebundenheit in Rede stünde, zusammenfällt. Im Beschwerdefall ist es daher rechtlich nicht möglich, die

Tätigkeit des Beschwerdeführers als Stuckateur unabhängig von seiner Eigenschaft als Geschäftsführer

sozialversicherungsrechtlich zu beurteilen. Dies bedeutet freilich noch nicht, dass der Beschwerdeführer "als

Geschäftsführer und Stuckateur" nicht der Versicherungsp;icht nach dem ASVG und dem AlVG unterliegen kann,

zumal die Eigenschaft als Geschäftsführer das Bestehen der Versicherungsp;icht nicht von vornherein ausschließt.

Auch der Umstand, dass der Beschwerdeführer nur für seine Tätigkeit als Stuckateur ein Entgelt erhielt, seine

Geschäftsführungsagenden hingegen unentgeltlich ausübte, ist für die hier zu beurteilende Frage insoweit ohne

Bedeutung, als es wegen des Zusammenfallens anderer Tätigkeiten mit der eines Geschäftsführers in einer Person bei

gegebener zeitlicher Verschränkung beider Tätigkeiten auf jene Rechtsverhältnisse ankommen muss, die über die

Versicherungsp;icht eines Geschäftsführers entscheiden: Weisungen an den Geschäftsführer können nur von der

Generalversammlung erteilt werden, weshalb nur durch die Eigenschaft des Beschwerdeführers als Geschäftsführer

(und nicht als Stuckateur) die rechtliche Möglichkeit solcher Weisungen der Gesellschafter an ihn (und damit jene des

Bestehens eines versicherungsp;ichtigen Beschäftigungsverhältnisses als Geschäftsführer zur Gesellschaft) eröHnet

wird.
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